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I. Das Umwelt-Desaster im Atommülllager Asse – der Stand der 
Untersuchung 
Dieser Zwischenbericht fasst Erkenntnisse und Einschätzungen aus den ersten neun 
Monaten der Arbeit im 21. Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Asse im Nieder-
sächsischen Landtag aus Sicht der Grünen Fraktion zusammen. Er soll das Verständnis 
der komplexen Abläufe erleichtern und eine Gewichtung der vielen unterschiedlichen 
Einzelinformationen ermöglichen.  

Aufgelistet sind Fehler, Fehlentscheidungen und Beispiele dafür, wie verantwortungslos 
im Zusammenhang mit der Asse gehandelt wurde.  

Mit diesem Zwischenbericht sollen die Erkenntnisse erweitert werden, die von der Land-
tagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen in der Broschüre „Verscharrt in alle Ewigkeit?! Das 
Atommüll-Desaster in der Asse und die Konsequenzen“ im Mai 2009 veröffentlich wur-
den. 

Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die Fragen 

- welche Rolle die Asse für die Entsorgungsvorsorgenachweise der laufenden 
Atomkraftwerke hatte und hat,  

- welche Folgen sich daraus für die aktuelle Diskussion über Laufzeitverlänge-
rungen von Atomkraftwerken ergeben,  

- welche Bedeutung die für Gorleben relevanten Versuche in der Asse hatten,  

- wie sich die Standsicherheit des Bergwerks Asse, die diesbezüglichen Er-
kenntnisse von Politik, Wissenschaft und Industrie entwickelt haben und  

- welche Konsequenzen aus dem Laugenzufluss gezogen wurden, der seit 
1988 bis heute andauert? 

Nicht abschließend erörtert werden können die Frage des Inventars und die Frage, 
wann die niedersächsischen Behörden erstmals Kenntnis vom Auftreten radioaktiver 
Laugen hatten. Zu diesem Komplex stehen noch eine ganze Reihe von Zeugenaussagen 
und Akten aus. 

Bestmögliche Kenntnisse über das radioaktive und chemisch-toxische Inventar sind für 
die Stilllegung der Asse und die Rückholung der Abfälle von großer Bedeutung. Leider 
zeigt sich aber gerade bei diesem Thema, dass Zeugen und Institutionen, die über Akten 
verfügen oder verfügen müssten, nur unzureichend zur Aufklärung des Inventars bei-
tragen. 

Die Frage, warum einige vorgeblich „Gorleben relevante“ Versuche in der Asse, wie der 
Einlagerungsversuch mit hochaktiven Abfällen überraschend abgebrochen wurden, 
konnte bislang noch nicht geklärt werden. 

Aussagen zu den gesundheitlichen Folgen für Anwohner und Beschäftigte der Asse 
werden zurückgestellt, bis die Ergebnisse des Gesundheitsmonitorings der Beschäftigten 
vorliegen, das gegenwärtig vom Bundesamt für Strahlenschutz erarbeitet wird. 

Die Beantwortung der Fragen, welche Personen und Institutionen in erster Linie für das 
Desaster verantwortlich sind, welche Konsequenzen für den Aufbau der staatlichen 
Verwaltung und Aufsicht, für das Atom- und Bergrecht, für eine unabhängige Wissen-
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schaft und Forschung, für die Lagerung von Atommüll und für die Zukunft der Nutzung 
von Atomkraft insgesamt zu ziehen sind, bleiben dem Abschlussbericht vorbehalten. 
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II. Die Abläufe im Untersuchungsausschuss 
Der 21. Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Niedersächsischen Landtages 
besteht aus 13 Mitgliedern und 13 StellvertreterInnen aus den Fraktionen von CDU, 
SPD, FDP, GRÜNEN und LINKE. Er verhandelt in der Regel öffentlich. Alle Verfahrens-
fragen werden jedoch in nichtöffentlicher Sitzung verhandelt. 

Der Ausschuss hat bislang 43 Sitzungen absolviert und 44 Zeugen gehört. Es wurden 46 
Beweisbeschlüsse gefasst. (Stand: 15.04.2010)  

Für den Beschluss zur Ladung eines Zeugen ist ein Quorum von 20 Prozent der Aus-
schussmitglieder erforderlich -  eine starke, aber dennoch nur unzureichende Stellung 
der Ausschussminderheit. Denn für die Terminierung der Zeugenladung ist ein Mehr-
heitsbeschluss notwendig, so dass die Regierungsfraktionen mit ihrer Mehrheit den 
Fortgang der Aufklärungsarbeit des Untersuchungsausschusses allein bestimmen kön-
nen. So können sie Zeugen laden, die zum Kern des Untersuchungsauftrages wenig 
beizutragen haben und andererseits die Vernehmung – aus Sicht der Opposition - wich-
tiger Zeugen verzögern. Die Regierungsfraktionen haben diese Möglichkeiten genutzt 
und eine konstruktive Abarbeitung des Untersuchungsauftrags behindert. Dadurch ist 
die Arbeit des Ausschusses schon fast durch ritualisierte Konflikte geprägt. Die öffentli-
che Kommunikation der Regierungsfraktionen von Vorgängen und Aussagen aus ein-
zelnen Sitzungen hat teilweise nur wenig bis gar nichts mit den tatsächlichen Inhalten 
der Sitzung gemein. Die Sprecher der CDU-Fraktion haben offenbar die sachliche und 
politische Notwendigkeit des Untersuchungsauftrages bis heute nicht akzeptiert. 

Die Bereitstellung der Akten insbesondere durch die Landesregierung erfolgt extrem 
schleppend. Sie wurden ab Juli 2009 in insgesamt 33 Tranchen (letzte Tranche: 
16.04.2010) bereitgestellt. Offenbar sind die Akten auch Blatt für Blatt geprüft worden. 
Teilweise sind Schriftstücke entfernt worden, weil sie nach der Definition der Landesre-
gierung zum „Kernbereich der Willensbildung der Landesregierung“ gehören. Relativ 
große Teile der Akten sind für vertraulich erklärt worden. Die Gründe dafür erscheinen 
oft fadenscheinig. Dies gilt zumal dann, wenn 32 Jahre alte Akten noch für „vertrau-
lich“ erklärt werden. Geheime Akten „Verschlusssachen“ sind bisher nur vom Bundes-
umweltministerium (BMU) unter Minister Gabriel zur Verfügung gestellt worden. 

Die europäische Kontrollbehörde Euratom hat sich über Monate als unkooperativ erwie-
sen. Eine Kontrollbehörde, die sich selbst Parlamenten gegenüber weigert, das Ergebnis 
ihrer „Kontrollen“ offen zulegen, verfehlt den Sinn und Zweck ihres Daseins auf ganzer 
Linie. Auch das Kanzleramt hat nur eine einzige dünne Akte geliefert, die den Zeitraum 
1978 bis 1981 betrifft. Die Begründung, die mit dem Hinweis auf den „Kernbereich 
politischer Willensbildung“ argumentiert und die fehlende Verpflichtung hervorhebt, 
dem Wunsche eines Landesparlamentes auf Amtshilfe nachzukommen, geht fehl, wenn 
es um die Aufklärung von möglichen Rechtsverstößen und die mögliche Mittäterschaft 
von staatlichen Behörden auf niedersächsischem Gebiet geht.  

Angesichts der bisherigen Erfahrungen mit der mangelnden Aussagebereitschaft oder 
den Erinnerungslücken von Zeugen bzw. der Tatsache, dass Zeugenaussagen im Wider-
spruch zu Aktenaufzeichnungen stehen, stellen die vorliegenden Aktenbestände trotz 
mancher Lücken die Grundlage für die Aufklärung der Vorgänge um die Asse dar. Die 
Auswertung der Akten wird fortgesetzt. 
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III. Die Zusammenfassung der Zwischenergebnisse 
Angesichts des sowohl zeitlich als auch inhaltlich-fachlich und politisch außerordentlich 
komplexen Umfanges des Untersuchungsgegenstandes werden die Auswertung der 
bisherigen und der weiteren Befragungen sowie des Aktenstudiums vermutlich langwie-
rige Nacharbeiten notwendig machen.  

Schon heute jedoch lässt sich eine Reihe von Erkenntnissen über Fehler, Falschangaben, 
Verstöße und Manipulationen auflisten. 
Die folgenden sechs Punkte fassen die Ergebnisse zusammen, die in früheren Jahren 
unter Umständen als Gerüchte, Mutmaßungen und Verdachtsmomente im Umlauf wa-
ren, und die heute, nach der ersten intensiven Arbeitsphase des Parlamentarischen Un-
tersuchungsausschusses, durchaus als gesicherte Erkenntnisse bilanziert werden können. 

1. Das radioaktive Inventar der Asse ist deutlich höher als offiziell deklariert  
Weder Behörden noch Betreiber noch Wissenschaft haben Wert darauf gelegt, dass die 
Ablieferer des Atommülls 1967 bis 1978 genauere Angaben über das radioaktive Inven-
tar ihrer Asse-Abfälle machten. Ausnahmen gab es lediglich bei Plutonium und Uran, 
die als Spaltmaterial einer besonderen Überwachung durch Euratom unterlagen und 
bilanziert werden mussten. Nach vorläufiger Kenntnis wurden ca. 28,1 Kilogramm Plu-
tonium in die Asse eingelagert. Eine vollständige Kernbrennstoffbilanz liegt bis heute 
nicht vor. Die europäische Kontrollbehörde Euratom verschleppt seit acht Monaten die 
Datenlieferung an den Untersuchungsausschuss. 

Nachdem die Stilllegung der Asse beschlossen war, begann die Gesellschaft für Strah-
len- und Umweltforschung (GSF) Ende der 90er Jahre den mühsamen Versuch einer 
Rekonstruktion des Inventars. 2002 wurde der Abschlussbericht vorgelegt (Gerstmann, 
Meyer & Tholen), der eine überraschende Reduzierung der Plutoniummengen auf 9,6 
Kilogramm enthält. Grund war die Annahme, dass die Abfälle aus dem Kernforschungs-
zentrum Karlsruhe praktisch allein aus der dortigen Wiederaufarbeitungsanlage stam-
men sollten. Das hat sich aber als falsch herausgestellt. Die Unsicherheiten und Unter-
schätzungen des Inventars betreffen auch andere Stoffe wie Uran, Americium und Nep-
tunium sowie Tritium. Von Tritium wurde etwa das Sechzehnfache der offiziell dekla-
rierten Menge eingelagert.  

Offiziell wurden etwa 1300 Fässer mit mittelradioaktiven Abfällen (MAW) in der Asse 
eingelagert. Die tatsächliche Menge ist mehr als zehn mal größer, denn etwa 14.000 
Fässer mit angeblich schwachaktivem Abfall (LAW) enthielten tatsächlich MAW aus 
dem Kernforschungszentrum Karlsruhe, der durch dicke Ummantelung mit Beton wun-
dersamerweise zu LAW wurde. 

In der Asse wurden auch chemisch-toxischer Müll, darunter arsenhaltige Pflanzengifte, 
und Tierkadaver eingelagert. Die Unsicherheit über das tatsächliche radioaktive Inventar 
der Asse ist bis heute groß. Eine Arbeitsgruppe des Bundesforschungsministeriums, die 
seit August 2009 die Daten überprüft, hat bislang noch keine Ergebnisse vorgelegt.  
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2. Die Asse war die billige Müllkippe der Atomindustrie  
Neunzig Prozent des bislang bekannten radioaktiven Inventars stammt aus Leistungsre-
aktoren der Industrie. Die abgebrannten Brennelemente wurden über die Wiederaufar-
beitungsanlage Karlsruhe und die Abteilung „Dekontaminationsbetriebe“ des Kernfor-
schungszentrums Karlsruhe in der Asse angeliefert und als „Forschungsabfall“ dekla-
riert. Noch 2008 sprach Ministerpräsident Christian Wulff hingegen nur von „Kranken-
hausabfällen“. 

3. Die Asse war das Versuchsendlager – der Prototyp - für das Endlager Gorle-
ben  
In der Asse wurden die für Gorleben relevanten Versuche durchgeführt oder sollten 
durchgeführt werden, Versuche, die als unverzichtbar für die Genehmigung eines End-
lagers im Salzstock von Gorleben-Rambow galten. Aus geologischer Sicht könne der 
Asse-Sattel als M odell für den Salzstock bei Gorleben angesehen werden, hieß es. Man 
wählte für die Versuche „jungfräuliche Zonen“ in der Asse, um eine Vergleichbarkeit 
mit Gorleben herzustellen. Einige Versuche, wie der Versuch mit hochaktivem Wärme 
entwickelnden Atommüll (High active Waste –HAW) wurde jedoch 1992 aus bislang 
unbekannten Gründen abgebrochen bzw. nicht mehr durchgeführt, obwohl bereits im-
mense Kosten angefallen waren. Noch bis Anfang der 90er Jahre wurden diese Versu-
che zu Radiolyse und zu Strahlenschäden im Steinsalz vom Bundesministerium für Um-
welt (BMU), vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), der Reaktorsi-
cherheitskommission (RSK), der Strahlenschutzkommission (SSK) und dem Niedersächsi-
schen Umweltministerium (NMU) als unverzichtbar für die Genehmigung von Gorleben 
bezeichnet. Der Bundesrechnungshof stellte 1992 fest, dass die anlagenbezogenen 
Vorhaben, d.h. die unmittelbar für Gorleben relevanten Forschungsarbeiten in der Asse 
dem Verursacherprinzip unterliegen und aus dem Aufkommen der Endlagervorausleis-
tungsgebühr zu finanzieren seien. Nach § 21 b Atomgesetz waren diese Forschungsar-
beiten vorausleistungspflichtig, hätten von den Atomkonzernen als Abfallverursacher 
finanziert werden müssen und nicht wie bisher aus dem allgemeinen Forschungsetat des 
Bundesforschungsministeriums (BMFT). Das haben das Bundesumweltministerium und 
das BMFT im Grundsatz anerkannt, aber nicht umgesetzt. Die Forschung in der Asse 
wurde eingestellt, eine politische Entscheidung für die sich in den Akten des PUA bisher 
keine fachliche Begründung gefunden hat. 

4. Die Forschung und die Anlieferung des Atommülls in der Asse waren Teil 
des Entsorgungsvorsorgenachweises und damit der Betriebsgenehmigungen 
der laufenden deutschen Atomkraftwerke  
Das politische Offenhalten der Option auf einen möglichen Weiterbetrieb der Asse als 
atomares Endlager bis in die neunziger Jahre hinein diente als rechtliche Grundlage für 
den Betrieb deutscher Atomkraftwerke. Ein weiterer Teil der Entsorgungsvorsorge der 
laufenden Atomkraftwerke war die bloße Hoffnung auf die Eignung von Gorleben. Im 
Bergwerksjargon bezeichnet man das als „Eignungshöffigkeit“. Spätestens mit den im-
mer weiter zunehmenden Problemen mit der Standfestigkeit, dem nicht kontrollierbaren 
Laugenzufluss und dem nicht auszuschließendem Absaufen der Grube Asse stand auch 
die so genannte „Eignungshöffigkeit“ von Gorleben in Frage. Durch das Desaster des 
Versuchsendlagers, Forschungsbergwerks und „Endlagers“ Asse II mussten die Entsor-
gungsvorsorgenachweise in den 90er Jahren umgeschrieben werden. Dabei kam dem 
alten DDR-Atommülllager Morsleben eine neue Funktion zu; mit dem Schacht Konrad 
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wurde eine „Streckung“ der Entsorgungsvorsorge vorgenommen und Gorleben wurde 
zusätzlich als Ort für noch nicht durchgeführte Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 
definiert. Fakt ist jedoch, dass alle bisherigen Annahmen zur Sicherheit von Endlagern 
im Salz falsch waren. „Forscher: Sicher für alle Zeiten“, dieses Zitat stand im Mai 1969 
in fast allen großen überregionalen Zeitungen der Bundesrepublik Deutschland. Ge-
meint war die Schachtanlage Asse.  

5. Salz ist als Endlagermedium diskreditiert – Planung sah Asse-Flutung mit 
Lauge vor 
Weil seit dem Jahr 1988 ein ständiger Laugenzufluss verbunden mit einer zunehmenden 
Abnahme der Standfestigkeit der Grube festzustellen war, konnte ein plötzlicher Was-
sereinbruch als der größte anzunehmende Unfall nicht mehr ausgeschlossen werden. 
Die trockene Lagerung von Atom, ehemals als Grundbedingung für die sichere untertä-
gige Endlagerung definiert, stellte sich als Illusion heraus. In den neunziger Jahren er-
folgte der radikale Strategiewechsel: Von der Trockenlagerung zur Nasslagerung. Diese 
Neubewertung war die Voraussetzung dafür, dass jetzt im Rahmen der Stilllegung die 
Asse geflutet werden sollte. Was in den 70er Jahren als „größter anzunehmender Un-
fall“ definiert wurde, sollte jetzt kontrolliert herbeigeführt werden. Die Herausforderung 
bei der „nassen Schließung“ der Asse stellte sich jedoch als ungleich größer heraus als 
der seinerzeit definierte „größte anzunehmende Unfall“. Wenn Wasser oder Lauge in 
das Bergwerk eindringen, lösen sich auch bis zu 3 Millionen Kubikmeter Carnallit, ein 
sehr leicht lösliches Kalisalz, und bilden einen unterirdischen Hohlraum. Würde dieser 
Fall eintreten, droht der „Tagesbruch“; dann würde das Deckgebirge nach innen stür-
zen, es würden sich nicht nur oberirdische Krater bilden, sondern Radionuklide würden 
in die Biosphäre gelangen. Mit diesem Schließungskonzept (auch wenn ein sogenanntes 
„Schutzfluid“ eingesetzt wird) konnte der ehemalige Betreiber die Langzeitsicherheit, 
den sicheren Einschluss der atomaren Abfälle in der Asse, nicht nachweisen. 

6. Manipulierte Gutachten im Dienste der Atomindustrie, statt kritischer Wis-
senschaft  
Die Betreibergesellschaft GSF, Teil einer Großforschungseinrichtung des Bundes, 
schreckte vor der Verfälschung wissenschaftlicher Ergebnisse nicht zurück. Als ein Wis-
senschaftler im Jahr 1995 feststellte, dass die Laugenzuflüsse unmittelbar aus dem 
Deckgebirge und damit zumindest in Teilen von außen in das Bergwerk eintreten, durf-
te er seine Arbeit nicht veröffentlichen. Erst nach jahrelangen Verhandlungen erschien 
die Habilitation als Veröffentlichung der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe, allerdings in einer stark verfälschten Form. In dem entsprechenden Kapitel war 
nicht mehr vom Atommülllager Asse die Rede, sondern nur noch von einem exemplari-
schen Fall in einem norddeutschen Salzbergwerk. 
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IV. Das gesamte Entsorgungskonzept für den nuklearen Müll aus 
Atomkraftwerken ist gescheitert 
Die Asse wurde ausgewählt, weil das Lagermedium Salz als trocken galt, heißt es in al-
ten Akten. Der Wassereinbruch wurde deshalb von den Betreibern als der „Größte An-
zunehmende Unfall“ (GAU) bezeichnet. Dieser Fall wurde jedoch zugleich als völlig ab-
wegig und unwahrscheinlich ausgeschlossen. In einem Gutachten heißt es, „dass die 
Gefährdung für die Schachtanlage Asse II durch Wasser- oder Laugeneinbrüche als mi-
nimal anzusehen bzw. mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar auszu-
schließen ist. Vielmehr lässt sich die diesbezügliche Situation [in der Asse] – gerade auch 
im Vergleich mit anderen Salzvorkommen – als durchaus günstig bezeichnen.“1 

Forscher von GSF und Euratom erklärten, die Asse sei „sicher für alle Zeiten“2. Schon 
länger suchten die Industrie und die damalige Bundesregierung nach Möglichkeiten zur 
billigen Beseitigung von radioaktivem Müll. Im Sommer 1967 versenkte die Bundesre-
publik zusammen mit den Niederlanden, Belgien und Frankreich „probeweise“ 1430 
Tonnen radioaktiven Mülls im Atlantik. Von Emden fuhr der Frachter mit Atommüll aus 
dem Forschungszentrum Karlsruhe auf die Position 42.30 West und 14.30 Nord und 
versenkte den Müll 400 Kilometer vor der Küste von Portugal. 

Entscheidendes Kriterium für den Entsorgungsweg waren damals offenbar nicht die Si-
cherheitsfragen, sondern allein die Kosten. Man entschied sich letztlich für ein billig er-
worbenes ehemaliges Kali- und Steinsalzbergwerk bei Wolfenbüttel: Den Schacht Asse 
II. Nach damals vorliegenden Berechnungen war diese Lösung billiger als Transport und 
Versenkung im Meer. Im Jahr 1967 begann man in der Asse mit der Einlagerung von 
radioaktivem Müll, auch wenn von Anfang an klar war, dass auch diese Form der Ent-
sorgung Gefahren für Mensch und Umwelt barg.  

Die Pfütze: Schon immer feucht 
Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Asse im niedersächsischen Landtag 
hat gezeigt, dass der Schacht Asse II eigentlich nie trocken war. Drei bis vier Kubikmeter 
Süßwasser flossen schon im Jahr 1964 täglich zu. Dazu 0,7 Kubikmeter Lauge auf der 
750 Meter Sohle.3 Am 6.3.1979 ereignete sich ein Laugeneinbruch bei dem im Berg-
werk ca. 30-40 Kubikmeter Lauge mit ca. 70 atü Druck austraten, was einer etwa 50 
Meter hohen Wassersäule entspricht. Erste Laugenzuflüsse sind für 1912 und 1939 do-
kumentiert. Bei einigen Insidern hatte die Asse offenbar den Spitznamen „Pfütze“. Alle 
Zuflüsse hatte man immer wieder abgedichtet. Im Jahr 1988 kam es in der Asse jedoch 
zu einem Laugenzufluss, der sich bis zum heutigen Tag nicht mehr stoppen ließ. Wäh-
rend in den Jahren 1988/89 zunächst nur 60.000 Liter/Jahr zuflossen, sind es heute 12 
Kubikmeter am Tag. Erst im Jahr 2008 wurde bekannt, dass es schon vor dem Jahr 
1988 immer wieder temporäre Laugenzuflüsse gegeben hatte. Die benachbarten 
Schächte Asse I und III sind schon früher abgesoffen und wurden aufgegeben. 

Unerklärlich bleibt, wie Prof. Klaus Kühn vor diesem Hintergrund behaupten konnte, 
dass ein Laugeneinbruch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auszuschlie-
ßen sei. Dies nährt immer wieder den Verdacht, dass die Asse noch andere Funktionen 
hatte. Der Historiker Detlef Möller dokumentiert ein Schreiben des ehemaligen Leiters 
der Asse an das Bundesschatzamt, heute Bundesfinanzministerium, wo es heißt: „Wir 
                                                 
1 Kühn, Klarr & Borchert, 1967 
2 HAZ 20.5.1969 
3 NLfB, Gutachten über mögliche Folgeerscheinungen der Stilllegung der Schachtanalge Asse, 1964 
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wissen, dass es Bedenken gibt die Asse zu nutzen, aber sie wissen auch, das es höchst 
gewichtige Gründe gibt, sie trotzdem zu nutzen.“4 

Im Bergwerk Asse II wurde von 1909 bis 1964 Kalisalz und Steinsalz gefördert. Zurück 
blieb ein Hohlraumvolumen, dass mit 3,35 Millionen Kubikmetern etwa zehnmal größer 
war als das derzeit im Salzstock Gorleben aufgefahrene Volumen. Andere Quellen spre-
chen von einem Volumen von 5 Millionen Kubikmetern. Ende des Jahres 1978 wurde 
die offizielle Einlagerung beendet, weil die damalige Landesregierung wegen einer Än-
derung im Atomgesetz die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens für atomare 
Endlager forderte. 

Eine wahre Ikone 
Über viele Jahre galt Prof. Dr. Klaus Kühn vom Institut für Tieflagerung der Gesellschaft 
für Strahlenschutz (GSF) und Honorarprofessor der Universität Clausthal als „Endlager-
papst“ und „wahre Ikone in der Endlagerforschung“5. Für seine Tätigkeit bekam er das 
Bundesverdienstkreuz. Er „diente“ den Ministern Baum, Zimmermann, Wallmann, Töp-
fer und Merkel in der Reaktorsicherheitskommission (RSK) und galt als der „Verbin-
dungsoffizier“ zu zahlreichen ausländischen Institutionen für radioaktive Endlagerung. 
Als Direktor des Instituts für Tieflagerung der GSF war er auch wissenschaftlicher Leiter 
der Schachtanlage Asse. 

Im Jahr 2001 beschrieb Prof. Kühn die Arbeit in der Asse mit folgenden Worten: „Ziel 
war es, für ein geplantes Endlager im Salzstock Gorleben die entsprechenden Techniken 
und die wissenschaftlich-technischen Daten zu ermitteln und bereit zu stellen. Der Salz-
stock Gorleben war in der Eignungsuntersuchung. Wir von der GSF sollten im For-
schungsbergwerk Asse die entsprechenden Technologien und wissenschaftlichen Unter-
suchungen durchführen.“ 

Bei dem Clausthaler Kolloquium zur Endlagerung 2003 erklärte Staatssekretär Christian 
Eberl für das niedersächsische Umweltministerium, die in der Asse erzielten Ergebnisse 
„bildeten eine Grundlage für die von der Bundesregierung in Angriff genommenen Er-
kundungsarbeiten für ein Endlager auch Wärme entwickelnder hochradioaktiver Abfälle 
im Salzstock Gorleben.“ 

In der ersten Teilbetriebsgenehmigung des Atomkraftwerks Brokdorf von 1985 steht 
der Satz: „Das Salzbergwerk Asse bei Wolfenbüttel ist für die Endlagerung von radioak-
tiven Abfallstoffen vorgesehen. Im Einvernehmen zwischen der Bundesregierung und 
der Landesregierung in Niedersachsen soll dieses Bergwerk jedoch in erster Linie als Ver-
suchsanlage für Gorleben dienen.“  

Entsorgung: Die schöne Illusion 
Im Jahr 1977 hat die Bundesregierung im Einvernehmen mit der Mehrheit der Länder 
„Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge für Kernkraftwerke“ (Entsorgungsgrundsätze) 
aufgestellt, um den bundeseinheitlichen Vollzug des § 9a Abs 1 AtG6 sicherzustellen 

                                                 
4 Detlev Möller, Endlagerung radioaktiver Abfälle in der Bundesrepublik Deutschland, Hrsg. Hans-Joachim 
Braun, Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Ffm 2009 
5 Tätigkeitsbericht der Kerntechnischen Gesellschaft, 2005 
6 Gesetz über die friedliche Verwendung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre Gefahren    
Atomgesetz   (AtG) 
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und um den Antragstellern und Genehmigungsbehörden von Kernkraftwerken die 
schon im Rahmen der Genehmigungsverfahren herbeizuführenden Konkretisierungen 
einer Entsorgungsvorsorge zu verdeutlichen.7 Die Anlagenbetreiber müssen jährlich die 
Entsorgung detailliert nachweisen und Veränderungen des Entsorgungskonzepts unver-
züglich melden. Bei Wegfall der Voraussetzungen der Entsorgungsvorsorge kann die 
Betriebsgenehmigung für laufende Kernkraftwerke nach § 17 Abs. 3 Nr. 2 bzw. Abs. 5 
AtG widerrufen werden. Der Betreiber eines Atomkraftwerkes ist nach dem Verursa-
cherprinzip verpflichtet, bestrahlte Brennelemente und sonstige radioaktive Abfälle 
„schadlos zu verwerten oder als radioaktive Abfälle geordnet zu beseitigen“. 

Der ehemalige Abteilungsleiter der niedersächsischen Atomaufsicht im Umweltministe-
rium, Horst zur Horst, stellte fest, dass die Entsorgung und der Fortschritt bei der For-
schung in der Asse ein Bestandteil des Entsorgungsvorsorgenachweises der laufenden 
Atomkraftwerke war: Dies hatte „unmittelbar erhebliche Konsequenzen für die Frage 
der Entsorgung der Kernkraftwerke. Es folgte nach den Verhandlungen über die Asse 
zwischen Bund und Land die Frage, wie sich für die atomrechtlichen Genehmigungs- 
und Aufsichtsbehörden der Länder für die Kernkraftwerke die Genehmigungszulassung 
darstellt; dies sind die berühmten Entsorgungsvorsorge-Grundsätze, die dann zwischen 
Ländern und Bund beraten wurden.“8 Weiter führte zur Horst aus: „Asse war For-
schungsbergwerk und war natürlich wichtiger Bestandteil in der Forschung und Ent-
wicklung für die Endlagerung radioaktiver Abfälle im Salz. Asse war nicht nur in der 
Bundesrepublik - Niedersachsen selbstredend nicht nur -, sondern in der ganzen Welt 
eigentlich das Forschungszentrum, was für die Endlagerung im Salz die entsprechenden 
Forschungstätigkeiten durchführte“. 

„Die Entsorgungsvorsorge wurde [darüber hinaus] durch die Aufarbeitungsverträge mit 
Großbritannien und Frankreich, durch die Brennelementezwischenlager in Gorleben und 
Ahaus sowie durch die positive Einschätzung der direkten Endlagerung und die bestätig-
te Eignungshöffigkeit des Salzstockes Gorleben als gesichert angesehen“, schreibt ein 
intimer Kenner, ehemaliger Mitarbeiter der Kernbrennstoffwiederaufarbeitungsgesell-
schaft (KEWA), der Wiederaufarbeitungsanlage Karlsruhe (WAK) und des Kernfor-
schungszentrums Karlsruhe (KfK) im Jahr 2003.9 

Hoffnung auf Eignung 
Das unterschiedlichen Quellen belegen: Die Asse war das Versuchsbergwerk für ein 
Endlager im Salzstock von Gorleben. Die „Hoffnung auf Eignung“, für die der berg-
männische Begriff „Eignungshöffigkeit“ steht, war eng verknüpft mit den Fortschritten 
bei den Forschungsarbeiten in der Asse und dem Nachweis der Eignung von Salz als 
Endlagermedium. Hier fand so genannte „Gorleben-relevante Forschung“ statt. Drei 
dieser „Großversuche“ galten noch bis Anfang der neunziger Jahre als unverzichtbar für 
die Genehmigung von Gorleben. Das war einhellige Auffassung des BMU und des 
BMBF. Bis Ende der achtziger Jahre vertrat die Regierung Albrecht und der Leiter der 
zuständigen Abteilung für nukleare Entsorgung, Horst zur Horst, ebenfalls diese Auffas-
sung.10 Zu den Versuchen gehörten insbesondere der Radiolyseversuch mit hochradio-

                                                                                                                                                         
 
7 Entsorgungsbericht, Bt-Drs 8/1281, 30.11.1977 
8 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 32. Sitzung am 4. Februar 2010 (öffentlicher Teil), S. 6, 7 
9 Wolfgang Issel, 2003, Die Wiederaufarbeitung von bestrahlten Kernbrennstoffen in der Bundesrepublik 
Deutschland, S. 133 
10 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 32. Sitzung am 4. Februar 2010 (öffentlicher Teil) S. 44 
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aktivem Abfall aus den USA, der Versuch mit HTR-Brennelementen11 und der Damm-
bauversuch. 

Unverzichtbare Großversuche 
Der Versuch mit hochradioaktiven Strahlenquellen in der Asse war laut Atomaufsicht 
des Landes Niedersachsen für die Genehmigung von Gorleben unverzichtbar.12 Diese 
Anforderung an ein Genehmigungsverfahren wurden auch von der RSK und SSK der 
Bundesregierung erhoben, um die Wirkung von radioaktiver Strahlung auf Salz beurtei-
len zu können. Der Versuch wurde von der GSF und dem BMBF vorbereitet. Er wurde 
von Organisationen aus Frankreich, Holland, Spanien, den USA und von der EU finan-
ziell unterstützt13. In Hanford, der Atomwaffenschmiede der USA wurden Glaskokillen 
mit hochradioaktivem Müll (high-active-Waste: HAW) für die Durchführung des Ver-
suchs bestellt.  

Im Jahr 1989 berichtete der Spiegel, dass der Gorleben-relevante HAW-Versuch in der 
Asse 60 Mio. DM kosten solle. Ziel sei u.a. die Wirkung der Radiolyse und der Strahlen-
schäden im Steinsalz zu prüfen, die zur Auflösung der Salzkristallgitter von Natrium und 
Chlorid führen könnten und zu Rückreaktionen mit Temperaturen bis 5000 Grad Celsi-
us.14 Laut einem Bericht des Bundesrechnungshofes sollte die radiolytische Wirkung der 
Gammastrahlung und die thermische und radiolytische Freisetzung von Wasser und Gas 
im Steinsalz untersucht werden.  

USA mit dem Salz am Ende 
Aus niederländischen Laboren kam Ende der achtziger Jahre ebenfalls die Nachricht, 
dass sich Salz bei Strahlenbelastung in Chlorgas und Natrium zerlegen kann - ein Metall, 
das sehr heftig mit Wasser und Luft reagieren kann. Aus der Waste Isolation Pilot Plant 
(WIPP) in New Mexico berichtet die Zeit15, dass mitten im trockenen Salzstock unerwar-
tet große Mengen an Wasser auftraten. Das hielt Prof. Kühn, der Mitglied einer Inter-
national Peer Review Group für das WIPP war, für völlig unerheblich und vertrat die 
Auffassung, dass diese Salzlagerstätte in den USA nicht mit dem Salz in der Asse oder in 
Gorleben vergleichbar sei.  

Der Spiegel zitierte 1989 den Geologieprofessor Roger Andersen von der Universität 
New Mexico, der nach den Erfahrungen im WIPP feststellte, dass die Endlagerung im 
Salz „out“ sei. Dort passiere „alles, was man eigentlich vermeiden will“. Prof. Klaus 
Kühn hielt dagegen und erklärte: „Die grundsätzliche Eignung des Lagermediums Salz 
ist erwiesen“.16 

Die Transportgenehmigung für die Kokillen aus den USA verzögerte sich mittlerweile, 
weil die Kokillen auch Kernbrennstoffe enthielten. Anfang des Jahres 1992 wurde die 
Forschungspolitik des BMFT von dem Vorstandsvorsitzenden der Preußen Elektra und 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für die Wiederaufarbeitung von 
Kernbrennstoffen (DWK), Hermann Krämer kritisiert. Ein zentrales Argument waren 
dabei die Kosten. Im selben Jahr hatte der Bundesrechnungshof die alleinige Kostenträ-

                                                 
11 HTR = Hochtemperaturreaktor 
12 Brief BM Riesenhuber an M Breuel, 5.7.1984 
13 BMBF: ANDRA, ECN, ENRESA, US/DOE, EG, Aktennummer 120144 
14 Der Spiegel 41/1989 
15 Die Zeit, Mit dem Salz am Ende, 15.4.1988 
16 Der Spiegel 41/1989 
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gerschaft des Bundes für die drei Großversuche in der Asse gerügt. In der Folge schlug 
BMFT dem BMU am 23.10.1992 vor, die drei Versuche weiterzuführen und eine Finan-
zierung über die Endlager-Vorausleistungsverordnung vorzusehen. Nach der Verord-
nung zu § 21b AtG wären die EVU damit kostenpflichtig heranzuziehen. 

Dazu kam es jedoch nicht. Stattdessen wurden die Großversuche, darunter der HAW-
Versuch, im Dezember 1992 abgebrochen. Der eigentliche Grund für den Abbruch 
bleibt jedoch unklar. Die Finanzierung war höchstwahrscheinlich nur ein Aspekt für die-
se Entscheidung. Referatsleiter Besenecker, vom niedersächsischen Umweltministerium 
(NMU) schreibt in einem Vermerk17, dass er am 3.12.1992 von Prof. Kühn telefonisch 
die Mitteilung erhalten habe, dass der HAW-Versuch eingestellt wird. Der Sprechzettel 
für den Staatssekretär vom 10.11.92 stellt noch fest: „Im Rahmen eines im Mai 1992 
eingerichteten Diskussionskreises BMFT/BMU – VDEW/EVU18 brachte der BMU eindeu-
tig zum Ausdruck, dass die drei Großversuche für notwendig erachtet werden. “Weiter 
heißt es, dass die RSK diese Versuche „am 17.6.1992 ebenfalls für notwendig bewertet 
hat.“  

Allein für den HAW-Versuch fielen trotz Abbruch des Versuchs mehr als 200 Mio. DM 
Kosten an. Weitere ca. 150 Mio. DM für die beiden anderen Versuche. Offizielle Be-
gründung lautet, dass sich die zuständigen Ministerien nicht über die Restfinanzierung 
für die „Großversuche“ einigen konnten.  

Angeblich aus dem gleichen Grund wird das Institut für Tieflagerung von Prof. Dr. Klaus 
Kühn 1995 aufgespalten und deutlich verkleinert. Die Versuche werden ersatzweise mit 
Wärme-Simulatoren durchgeführt. Der zunächst für Gorleben unverzichtbare Radioly-
seversuch wird in der Asse nicht durchgeführt. Auch an anderen Orten wird der Ver-
such angeblich nicht durchgeführt. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter der GSF behauptet 
allerdings entsprechende Versuche seien zusammen mit Russland erfolgt19. Andere lei-
tende GSF-Mitarbeiter, dementieren dies20. Der ehemalige Projektkoordinator für den 
HAW-Versuch schliesst es nicht definitiv aus.21 

Radiolyse: „Explosive Rückreaktionen“ 
Die Reaktorsicherheitskommission (RSK) der Bundesregierung hat sich in den Jahren 
2003 und 2004 dreimal mit Strahlenschäden im Steinsalz und den Grenzwerten für exp-
losionsartige Rückreaktionen befasst. Grundlage war eine Literaturstudie der GRS von 
Jörg Mönig. In dem RSK-Bericht heißt es: „Explosionsartige Rückreaktionen stellten sich 
in Experimenten mit hohen Dosisleistungen von ca. 10E6 Gy/h erst ab einem Gehalt an 
kolloidalem Natrium von 7,5 mol% ein. Ein entsprechender Schwellenwert für geringe 
Dosisleistung ist bisher nicht ermittelt worden“.22 Der Bericht der Reaktorsicherheits-
kommission (RSK) zeigt, dass es hier noch erhebliche Lücken in der Erforschung dieser 
Phänomene gibt. Um die Bedingungen in einem Endlager für hochradioaktive Abfälle 
beurteilen zu können reichen die bekannten Studien nicht aus. Das bestätigt auch der 
                                                 
17 NMU, Besenecker, 8.12.1992, Aktennummer 000213 
18 Verband der Elektrizitätswirtschaft (VDEW), seit 2007 aufgegangen im Bundesverband der Energie- und 
Wasserwirtschaft (BDEW) 
19 Das Märchen von der Asse, H. Hinsch, 2009 
20 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 8. Sitzung am 3. September 2009 (öffentlicher Teil) Seite 20 
von 76 (Brewitz) 
21 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 17. Sitzung am 8. Oktober 2009 (öffentlicher Teil) Seite 24 
von 37 (Stippler) 
 
22 RSK-Stellungnahme, Strahlenschäden im Steinsalz, 9.3.2006, 391. Sitzung 
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ehemalige Projektkoordinator für die HAW-Versuche in der Asse.23 Dennoch kommt der 
Autor der RSK-Studie, ebenfalls ein ehemaliger Mitarbeiter von Prof. Klaus Kühn am 
Institut für Tieflagerung der GSF und die RSK zu dem Schluss, dass die Eignung von 
Steinsalz als Endlagermedium „nicht in Frage“ stehe. 

Der Rückbau des Instituts für Tieflagerung 
Am 20.10.93 stellt der BMFT intern seine neue Planung für die Asse vor: Umwandlung 
des IfT in ein Institut auf Zeit, Projektfinanzierung statt institutioneller Förderung, Insti-
tutsbeirat für FuE-Programm, möglichst baldige Verfüllung, Verwendung auch von Ab-
fall zur Verfüllung und Beschluss dieses Konzepts im Aufsichtsrat der GSF am 
7.12.1993. BMFT teilt mit, dass die Verfüllung der Südflanke aus Sicherheitsgründen 
von den Bergbehörden angeordnet worden sei.24 BMWi fürchtet „Auswirkung der Dis-
kussion um Asse-Schliessung auf die Arbeiten in Gorleben und damit auf den Betrieb 
der laufenden Kernkraftwerke“. Strittig ist der rechtliche Status der Asse-Schließung: 
Die Frage, ob die Schließung nach Bergrecht oder Atomrecht erfolgen soll. Der Be-
schluss dieses neuen Konzeptes erfolgt jedoch nicht. 

Gefahr für laufende Atomkraftwerke 
Am 9.5.1994 kommen BMFT, BMU, BMWi und BKA25 zu einem erneuten Ressortge-
spräch26 über die Zukunft der Betreibergesellschaft GSF, des Instituts für Tieflagerung 
und der Schachtanlage Asse zusammen. Als Gründe für die Notwendigkeit der Umges-
taltung werden die Kritik der EVUs an der Forschungspolitik des Ministers Riesenhuber, 
ein Bundesrechnungshofgutachten und die Einstellung der Großversuche genannt.  
Lübbert und Komorowski für BMFT wollen die GSF aus der Grundfinanzierung entlas-
sen, Mittel streichen und Teile über Projektmittel finanzieren. Hohlefelder für BMU und 
Siepmann für BMWi sträuben sich und fordern, im Aufsichtsrat der GSF noch keine Ent-
scheidung zu treffen. BMU ist auf Ministerebene (Töpfer) festgelegt und will den Status 
Quo erhalten. Zudem wird geltend gemacht, dass der Eindruck entstehen könne, die 
Bundesregierung wolle sich von der Endlagerung im Salz verabschieden. Das habe Fol-
gen für den Entsorgungsvorsorgenachweis der laufenden Atomkraftwerke. Die Ent-
scheidung berühre die Frage der Stabilisierung bzw. Destabilisierung der Kernenergie. 
Heidborn stützt für das Bundeskanzleramt (BK) die Position von BMU und BMWi. 

Stabilität in Gefahr 
Gefürchtet wird von BMU eine Debatte über eine Stilllegung nach Atomrecht. Um die 
Debatte „politisch und gerichtlich“ durchzustehen, seien noch Gutachten von „unan-
greifbaren“ Experten erforderlich. 

Während BMFT und BMU die Modalitäten der Schließung und Stilllegung der Asse be-
raten, entwickelt sich die Stabilität des Bergwerks immer prekärer. Im Jahr 1974 hatten 
Kühn27 und andere behauptet, dass die Konvergenz im Bergwerk abnehme, d.h. dass 
sich die Standsicherheit verbessere. Schon bei einer Besprechung28 im Jahr 1977 beim 

                                                 
23 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 17. Sitzung am 8. Oktober 2009 (öffentlicher Teil) Seite 24 
von 37 (Stippler) 
24 BMFT, Ressortgespräch BMU, BMWi, BMF, GSF, BMFT, BMBau 20.10.1993, Aktennummer 000140 
25 Bundeskanzleramt (BKA) 
26 BMFT Protokoll vom 9.5.1994, Aktennummer 000280 
27 Staupendahl, Borchert, Dürr & Kühn, 1974 
28 OBA, Vermerk über die Besprechung vom 10.2.1977, Az 23/77-W5010IX 
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Oberbergamt stellte sich diese Einschätzung als falsch heraus. Seit dem Jahr 1966 sei die 
„Verformung  des oben genannten Pfeilers [und anderer Pfeiler] nahezu linear“. Anzei-
chen für eine Verringerung der Einengungsgeschwindigkeit gebe es nicht. Im Vermerk 
wird festgehalten, dass „Überlegungen anzustellen sind ob und ggfls. welche bergtech-
nischen Gegenmaßnahmen (Versetzen von Abbaukammern) möglich sind.“ Für eine 
Kammer sei das „vom Bergamt geforderte Verfüllungskonzept schnellstmöglich zur Be-
triebsplanreife zu entwickeln“. 

Spätestens seit dem Vorliegen des ersten gebirgsmechanischen Gutachtens zur Stabilität 
der Abbaue der Schachtanlage Asse im Jahr 1979 war klar, dass die Südflanke verfüllt 
werden muss.29 Die BGR30 sah zwar keine akute Gefahr für die Standsicherheit und hielt 
eine Standsicherheit für 10 Jahre für gegeben, fordert aber eine Verfüllung der Südflan-
ke, um die Stabilität des Gebirges entscheidend zu verbessern.31 

Ignorierter Weckruf 
In diesem Jahr erscheint zudem die Studie von Hans-Helge Jürgens32, der die Gefahr 
eines Wassereinbruchs über die Südflanke thematisiert, das Carnallit-Problem verdeut-
licht und die Gefahr eines Tagesbruchs beschreibt. In Jürgens Studie werden genau die 
Probleme und Szenarien beschrieben, die auch in dem nichtöffentlichen BGR-Gutachten 
thematisiert werden. In der Öffentlichkeit sieht sich der Kritiker Repressalien und Be-
schimpfungen ausgesetzt. Die Studie von Jürgens ist am 27.08 1980 auch Thema einer 
Beratung in der Reaktorsicherheitskommission (RSK).  

Mit einem kleineren Teil der Verfüllung wird 1980 begonnen, um das abgebaute Salz 
aus dem Tiefenaufschluss zu verwerten. Eine erste Fortschreibung des BGR-Gutachtens 
von 1984 bekräftigt die Notwendigkeit der Stabilisierung. Seit 1985 kommt es zu ver-
stärkten Deformationen im Bereich der Südflanke. Im Jahr 1988 begann der Laugenzu-
fluss, der bis heute anhält. Im Jahr 1989 drängt das Oberbergamt die Verfüllung „mög-
lichst bald“ zu beginnen. Im Jahr 1991 fordert das Oberbergamt Clausthal-Zellerfeld die 
Fortsetzung der Verfüllung ohne Verzögerung. Im Jahr 1992 weist das Bergamt Goslar 
darauf hin, dass die Verfüllung nicht verzögert „werden sollte“.  

Im Jahr 1993 stellt die zweite Fortschreibung des BGR-Gutachtens fest, dass mit der 
Verfüllung unverzüglich zu beginnen ist. Trotzdem kommen die Entscheidungen zur 
Verfüllung nur schleppend voran. Nach Ausschreibung des Materialeinkaufs wird erneut 
ein Gutachten in Auftrag gegeben.  

Kühne Abwehrmaßnahmen 
Im März 1994 besprechen Prof. Kühn und der Aufsichtsratsvorsitzende der GSF, Dr. 
Knut Bauer, BMFT, Wege zur Abwendung der Kürzungen im Haushalt der GSF. Dabei 
wird offenbar über Möglichkeiten zur Verschiebung der Entscheidung zu Schließung 
und Verfüllung hinter die Bundestagswahl vom 16.10.1994 beraten. Günstig erscheint 
ihnen dabei, dass der Haushaltsentwurf 1995 erst nach der Wahl öffentlich vorgelegt 
werden soll.33 

                                                 
29 BMFT, Dr. Meureusch, Chronologie Südflankenverfüllung 21.4.1994, Aktennummer 000202 
30 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) 
31 BGR, Gebirgsmechanisches Gutachten, Archiv Nr. 82 783 
32 Jürgens, H-H., Atommülldeponie Asse II: Gefährdung der Biosphäre durch mangelnde Standsicherheit und 
Ersaufen des Grubengebäudes, 1979 
33 GSF, Notiz Telefonat mit Dr. Bauer 17.3.94, Aktennummer 029366 
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Am 9.5.1994 hält BMU-Abteilungsleiter Hohlefelder für Minister Töpfer und BMU „die 
Frage der Asse-Schließung von der Sache her für noch nicht entscheidungsreif“. Er for-
dert ein Gesamtkonzept zu Schließung, Finanzierung und Entsorgungsnachweis. BMFT 
stimmt einer weiteren Verschiebung der Entscheidung im Aufsichtsrat der GSF zu.34 
BMWi empfiehlt die Verfüllung der Südflanke ganz aussetzen.  

Ohne Entsorgungsnachweis keine Betriebsgenehmigung 
Offen bleibt, welche Finanzierungsanteile für die anlagenbezogene Forschung in der 
Asse die Stromkonzerne als Verursacher des Atommülls hätten übernehmen müssen. 
Nach der Endlager-Vorausleistungsverordnung und nach Auffassung des Bundesrech-
nungshofes waren wesentliche Teile der Asse-Forschung vorausleistungspflichtig. Spä-
testens nach Vorlage des Rechnungshofberichtes hätten Kostenbescheide erstellt wer-
den müssen. Bundeskanzleramt, Bundesforschungsministerium und Bundesumweltmi-
nisterium war die Rechtslage zur Vorausleistungspflichtigkeit der EVUs klar, die Gelder 
wurden jedoch nicht eingefordert. 

Am 13.5.94 entscheidet Staatssekretär Ziller (BMFT), dass zur Asse ein zusätzliches 
Rechtsgutachten eingeholt werde. Die Entscheidung zur Schließung wurde erneut ver-
schoben, da das Bundeskanzleramt vor den Wahlen auf Konsens zwischen den Ressorts 
bestand.35 „Ich sehe nicht, wie dieser erreicht werden kann“, schreibt der Abteilungslei-
ter Lübbert. Am 27.5.1994 teilt BMU mit, dass man ebenfalls ein Gutachten zur rechtli-
chen Lage beauftragen wolle. 

Auftrag für Rüttgers und Merkel 
Damit war absehbar, dass die Entscheidung in dieser Wahlperiode nicht mehr fallen 
konnte. Auch eine Verschiebung der Aufsichtsratssitzung auf September wurde verwor-
fen. Mithin lag die Entscheidung nunmehr beim neuen Kabinett und damit bei Bundes-
forschungsminister Jürgen Rüttgers und Bundesumweltministerin Angela Merkel.  

Die HAZ zitiert später Referatsleiter Besenecker (NMU) mit den Worten „bereits im Au-
gust 1995 habe man mit der Verfüllung begonnen“. Ganz offenbar hatte man allein seit 
der Warnung durch das BGR-Gutachten 16 Jahre (!) verstreichen lassen. In dieser Zeit 
ist die Standsicherheit des Bergwerks immer prekärer geworden. Zudem trat seit 1988 
der Laugenzufluss auf, der sich nicht mehr stoppen ließ, den man aber bis zum 
6.11.199836 vertuschte, weil man weit reichende Folgen für das Endlagerkonzept in 
Salz, für das geplante Projekt in Gorleben und für den Entsorgungsvorsorgenachweis 
der Atomkraftwerke fürchtete. Spätestens 1995 war durch die Arbeit von Herbert37 klar, 
dass dieser Laugenzufluss aus dem Deckgebirge und damit von außen liegenden 
Grundwasser führenden Schichten kam.  

Billige Verfüllung 
Schließlich haben BMFT, BMU, GSF und Bergbehörde auch beim Material zur Verfül-
lung der Südflanke eine krasse Fehlentscheidung getroffen, obwohl es schon 1964 ei-
nen Hinweis des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenforschung und 1979 ein 

                                                 
34 Dr. Riotte, Ref 316 an Sts BMFT, 10.5.1994, Aktennummer 000278 
35 BMBF, Dr. Riotte an Sts Ziller, 13.5.1994, Aktennummer 000300 
36 Erste öffentliche Berichterstattung in der HAZ am 6.11.1998, am 7.11.1998 in der BZ 
37 Zusammensetzung, Herkunft, Entstehung und Entwicklung der Salzlösungen aus der Südflanke der Schacht-
anlage Asse II, IfT, 6.1995, Herbert und Sander 
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Gutachten der BGR gab, das einen festen Versatz zur Stabilisierung der Südflanke für 
erforderlich hielt. Im Jahr 1991 stellte die Bergbehörde zudem fest, dass die nach § 7.3 
der Allgemeinen Bergverordnung geforderte Flutung der Grube wegen der radioaktiven 
Abfälle nicht erfolgen darf. Zur Verfüllung müssten „trockene Feststoffe“ eingesetzt 
werden, um die Bildung „großer Hohlräume“ durch Auflösung des Carnallitits zu ver-
meiden.38.  

Durch die Verwendung des Abraumsalzes von der Grube Ronnenberg wird erst nach 
Jahrzehnten der Konvergenz eine Stützwirkung des Grubengebäudes erreicht. Damit 
wurde das Ziel der Maßnahmen zur Verbesserung der kurzfristigen Standsicherheit der 
Grube völlig konterkariert. Erst seit dem Betreiberwechsel auf das BfS im Jahr 2009 
wurde mit der Firstspaltverfüllung begonnen, die den Kraftschluss beschleunigen soll. 
Das Material von der Grube Ronnenberg war mit Kosten von 100,- DM zwar ziemlich 
teuer, wegen der niedrigeren Transportkosten aber trotzdem billiger als ein schwerer 
Versatz. Für den verfolgten Zweck war es nicht geeignet. 

Kurz vor Ende der Wahlperiode wurde zwischen den Staatssekretären Stroetmann, 
BMU und Ziller, BMFT vereinbart das Thema „Asse Schließung“ ggfls. in die Konsens-
gespräche mit der Industrie einzubringen, die am 16.3.1995 beginnen sollten.  

Wende zum Bergrecht 
Zwischenzeitlich lagen jedoch Rechtsgutachten von Kühne und Haedrich vor, die eine 
Schließung der Asse nach Bergrecht absichern sollten, obwohl noch immer ein Antrag 
des Bundes auf atomrechtliche Planfeststellung vom 28.8.1979 vorlag, der allerdings 
seit 1981 „ruhte“39.  

Die niedersächsischen Landesregierungen hatten seit der AtG-Novelle von 1976 die 
Auffassung vertreten, dass für weitere Einlagerungen in der Asse ein Planfeststellungs-
verfahren erforderlich sei. Wenn für weitere Einlagerungen Atomrecht zwingend anzu-
wenden war, mussten alle Beteiligten davon ausgehen, dass das Atomrecht auch für 
den Fall der Stilllegung anzuwenden war. Auch die im Jahr 1990 gewählte rot-grüne 
Landesregierung vertrat offenbar die Auffassung, dass für die endgültige Stilllegung und 
Schließung der Anlage ein atomrechtliches Planfeststellungsverfahren gefordert sei40, 
genehmigte die Verfüllung der Südflanke aber nach Bergrecht. Das Bundesamt für 
Strahlenschutz (BfS) vertrat offenbar eine ähnliche Einschätzung, wie aus einem Ver-
merk von Kühn hervorgeht.“41 

Mit den neuen Rechtsgutachten haben Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgers und 
Bundesumweltministerin Angela Merkel die Wende zum Bergrecht eingeleitet. Die Ver-
füllung der Südflanke wurde zunächst von dem Gesamtkonzept zur Schließung und 
Stilllegung der Asse abgetrennt, „um nicht ein negatives Signal für die weitere Erkun-
dung des Salzstockes Gorleben zu setzen“.42 Auch zum Ende des Jahres 1995 lag noch 
immer kein Beschluss im Aufsichtsrat der GSF vor, BMU und BMFT waren sich aber ei-
nig, dass die Schließung nach Bergrecht erfolgen soll. Ein Schließungskonzept des 
Betreibers GSF lag noch nicht vor. Es sollte noch erarbeitet werden. Dabei sollte auch 

                                                 
38 GSF, Juristischer Fragenkatalog, Neuherberg 6.6.1991, Aktennummer 180154 
39 BMU, Vermerk zur Stilllegung der Asse und der Zukunft der institutionellen Endlagerforschung im Bereich 
der GSF, Aktennummer 180191 
40 Ressortgespräch BMFT/BMU/BMWi zur Zukunft GSF/IfT und Asse, 9.5.94, S. 4 
41 Stichwortliste Prof. Klaus Kühn, GSF, vom 12.2.93 für BMU RS III 
42 BMU, Brief von Hennenhöfer an Lübbert, BMFT, 5.4.1995, Aktennummer 180215 
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die Beherrschung der starken Laugenzuflüsse beachtet werden. BMFT wollte auf den 
Aufsichtsratsbeschluss verzichten, wenn BMU der Übertragung der Zuständigkeit für die 
Asse auf die DBE zustimmt. Dieser Punkt blieb strittig, weil BMU fürchtete dass in Folge 
der Übertragung der Eindruck entstehen könne, dass es sich bei der Asse doch um ein 
Bundesendlager nach § 9a AtG handeln könnte. 

Morsleben als Lückenbüßer 
Aus einer Vorlage der Abteilung Reaktorsicherheit des Bundesumweltministeriums vom 
14.8.1995 für den Staatssekretär wird deutlich, dass man für den Fall der Stilllegung der 
Asse weitreichende Konsequenzen sah. Die Stilllegung habe Konsequenzen auf das 
1979 von den Regierungschefs von Bund und Ländern beschlossene Entsorgungskon-
zept: „In Ausfüllung dieses Entsorgungskonzepts (Inbetriebnahme eines Endlagers in 
Gorleben für Ende der 90-iger Jahre angestrebt!) kam der Asse die Aufgabe eines 
Bergwerks zu, in dem die für die Errichtung eines Endlagers in Gorleben notwendigen 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten (F+E-Arbeiten) durchgeführt werden sollten. Der 
Bedarf nach einer frühzeitigen Inbetriebnahme von „Gorleben“ ist aus Sicht des Be-
triebs von Morsleben, des geplanten Endlagerbetriebs von Konrad Ende der 90er Jahre 
und der vergleichsweise geringen Menge an hochradioaktivem Abfall in den Hinter-
grund getreten. Nach Auslaufen früher begonnener F+E wird zukünftig die Asse für F+E 
nicht mehr zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass die notwendigen zukünftigen 
F+E-Arbeiten im geplanten Endlagerbergwerk in Gorleben selbst durchgeführt werden 
müssen (parallel oder konsekutiv zu bestimmten Errichtungs- bzw. Inbetriebnahmepha-
sen).“43 

Im Bundesforschungsministerium und im Bundesumweltministerium war man offenbar 
in enger Abstimmung mit den Energieversorgungsunternehmen dabei, die Entsorgungs-
vorsorgenachweise umzustricken. Dabei nutzte man auch die Gunst der Wiedervereini-
gung. Die Schachtanlage Morsleben wurde über die Genehmigung vom 22.4.1986 für 
das alte DDR-Endlager und über eine Formulierung im Einigungsvertrag zum bundes-
deutschen Atommülllager. Sie sollte bis zum Jahr 2000 bundesdeutschen Atommüll 
aufnehmen. Eingelagert wurde bis 1991 und von 1994 bis zum Ende der Amtszeit von 
Rüttgers und Merkel. In den Entsorgungsvorsorgenachweisen übernahm das marode 
DDR-Atommülllager nach der Wiedervereinigung offenbar eine Lückenbüßerfunktion 
für die Asse. Im Jahr 1998 stoppte ein Gerichtsentscheid weitere Einlagerungen in 
Morsleben. 

Laugenzuflüsse zehn Jahre vertuscht 
Die Laugenzuflüsse, die sich nicht mehr stoppen ließen, waren im Jahr 1988 aufgetre-
ten. Im Jahr 1990 hatte die niedersächsische Landesregierung eine umfangreiche Ge-
fahrenabschätzung vornehmen lassen, die u.a. die in der Öffentlichkeit bis dahin nicht 
bekannten Laugenzuflüsse thematisiert.44 Der Spiegel berichtete, dass der Asse-
Betreiber GSF und Bonner Ministerialbeamte Ende 1995 verhinderten, dass das Land die 
Gefahrenabschätzung für die Schachtanlage Asse veröffentlichte.45 

                                                 
43 BMU, Stilllegungsbeschluss zur Asse im Aufsichtsrat der GSF und Anpassung des Terminplans zum Endlager 
in Gorleben, Referat RS III 6, 14.8.1995, Aktennummer 520056 
44 OBA/NLfB, Gefahrenabschätzung für die Asse 93/97 
45 Spiegel 13/2010 
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Manipulierte Habilitation 
Im Jahr 1995 stellten zwei Wissenschaftler46 am Institut für Tieflagerung der GSF fest, 
dass die Laugen, die seit 1988 in die Schachtanlage Asse zuflossen, nicht allein aus ei-
nem begrenzten Reservoir in der Salzformation kamen. Festgestellt wurde, dass alle 330 
Proben aus zwei Komponenten bestanden. Eine dieser Komponenten stammte aus dem 
Deckgebirge. Damit war klar, dass es eine direkte Verbindung zu Grundwasser führen-
den Schichten im Deckgebirge und damit in die Biosphäre gab. Spätestens jetzt hätte 
die wissenschaftliche Einrichtung des Bundes, heute Teil der renommierten Helmholtz-
Gesellschaft eingestehen müssen, dass alle Annahmen der Vergangenheit hinfällig wa-
ren. Was mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen wurde, war 
nur zehn Jahre nach der Schließung des Bergwerks für weitere Einlagerungen eingetre-
ten. 

Als einer der beiden Wissenschaftler seine Arbeit im Rahmen seiner Habilitation veröf-
fentlichen wollte, bekam er ein Schreiben47 der GSF. Darin wurde er aufgefordert vor 
einer Veröffentlichung neue Fassungen von einigen Kapiteln vorzulegen. Einige Infor-
mationen der Bergbehörde unterlägen der Vertraulichkeit. Gleiches gelte auch für die 
auf Wunsch des BMBF hinzugezogenen Sachverständigen. „Dies wurde von uns und 
vom BMBF ganz besonders auch anlässlich der beiden Fachgespräche und bei allen an-
deren Erörterungen mit Behörden betont. 

Die Veröffentlichung der Habilitation erfolgte erst im Jahr 2000 in einer Schriftenreihe 
der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe48. In dem betreffenden Kapitel 
ist nicht mehr von der Asse die Rede. Hier wird nur noch quasi exemplarisch von einem 
Salzstock in Norddeutschland gesprochen. Der Zutritt der Laugen aus dem Deckgebirge 
wird nicht mehr als belegt dargestellt, sondern nur noch als wahrscheinlich bezeichnet. 
Mit keinem Wort wird erwähnt, dass die Untersuchung eigentlich ergründen sollte, wie 
es zu dem Desaster eines Atommülllagers kam. 

Salzlinie in Gefahr 
Am 29.2.1996 schrieb der damalige Präsident des Bundesamtes für Strahlenschutz ei-
nen Brief an den Abteilungsleiter für Reaktorssicherheit im Bundesumweltministerium. 
Darin verweist er auf einen Workshop der GRS, die in einem Beitrag zur Entsorgung der 
deutschen Kernkraftwerke auf die Laugezuflüsse in der Asse hingewiesen habe. Der 
Präsident Prof. Alexander Kaul führt aus, dass er die Auffassung der GRS teile, „dass 
größere Schwierigkeiten bei diesem Versuchsendlager [Asse] die Salzlinie als Endlager-
wirtsgestein in Frage stellen könnte. In diesem Fall wären das ERAM [Morsleben] nicht 
mehr zu halten und Gorleben gefährdet.“ Kaul legt außerdem eine Berechnung vor, die 
fürchten lässt, dass beim Absaufen der Grube „Strahlenexpositionen weit über den Do-
sisgrenzwerten des § 45 Strahlenschutzverordnung nicht auszuschließen sind“49 

                                                 
46 GSF, Zusammensetzung, Herkunft, Entstehung und Entwicklung der Salzlösungen aus der Südflanke der 
Schachtanlage Asse II, Herbert und Sander, 1995 
47 Brief: Dr. Perzl und Dr. Kinder an Dr. Herbert, 1.8.1996, Kopie an Prof. Kühn, Schmidt, Dr. Brewitz 
48 BGR, Geologisches Jahrbuch, Zur Geochemie und geochemischen Modellierung hochsalinarer Lösungen 
mineralischer Rohstoffe, Herbert, 2000 
49 BfS, Brief Kaul an Hohlefelder, BMU, 29.2.1996 
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Laut Aussage von Kaul im Untersuchungsausschuss des Landtages habe er auf dieses 
Schreiben nie eine Antwort erhalten, habe es aber auch nicht für notwendig befunden, 
nach einer Antwort zu fragen.50 

Zwischen BMU und BMBF führte das Schreiben hingegen zu Nachfragen. Am 3.5.1996 
schrieb das BMBF, dass die Informationen im Widerspruch zu einer Sicherheitsanalyse 
der GSF von 1981(!) stünde. Im Übrigen sei man in Diskussion mit Sachverständigen 
über erforderliche Maßnahmen. Auch aus dieser Information wurde offenbar nicht der 
Schluss gezogen, dass eine Information der Öffentlichkeit erforderlich sei oder gar eine 
grundsätzliche Überprüfung bereits erfolgter Entscheidungen.  

Rüttgers Potemkinsche Dörfer 
Im Jahr 1997 schlug der Vorstandsvorsitzendenkreis der Atomkraftwerke betreibenden 
Industrie (Deutsches Atomforum) Bundesminister Rüttgers vor, den Besucherverkehr in 
der Asse wieder zu eröffnen, um eine Kampagne zur Öffentlichkeitsarbeit zu befördern. 
Dafür wollte die Industrie 200.000 DM jährlich zur Verfügung stellen. Bei internen Erör-
terungen im BMU wurde die Gefahr erörtert, dass die Laugenzuflüsse bekannt werden 
könnten. Schließlich teilte Staatssekretär Helmut Stahl im Auftrag von Minister Rüttgers 
der Industrie mit, dass man den Besucherverkehr gern wieder zulasse, allerdings müss-
ten gewisse Einschränkungen beachtet werden. Das BMBF entschloss sich, den Laugen-
zufluss weiterhin geheim zu halten, gleichzeitig aber den Besuchern in der Asse einen 
Eindruck von einer angeblich erfolgreichen Lösung zur Lagerung radioaktiver Abfälle zu 
präsentieren. Die Besucher wurden über die tatsächliche Entwicklung im Bergwerk ge-
täuscht. BMFT und GSF nahmen das Geldgeschenk der Atomindustrie gern an.  

Im Ministerium von Forschungsminister Rüttgers wurde maßgeblich eine jahrelange 
Vertuschung der Laugenzuflüsse betrieben, die durch mangelhafte Stabilisierung der 
Standsicherheit begünstigt wurden. Dafür sprechen die Manipulation der Habilitation, 
die Aktivitäten zur Verhinderung der Veröffentlichung der Gefahrenabschätzung, die 
Reaktion auf den Kaul-Brief und der Umgang mit dem Wunsch der Atomindustrie nach 
Wiederaufnahme des Besucherverkehrs. 

Die Verantwortung für das bewusste Vertuschen und Verschleiern der Ursachen für den 
Zufluss von Laugen in das Atommülllager Asse müssen sich daher insbesondere der da-
malige Bundesforschungsminister Jürgen Rüttgers und der Betreiber GSF zurechnen las-
sen. Auch das Bundesumweltministerium hatte davon Kenntnis. Unverständlich bleibt, 
warum das Niedersächsische Umweltministerium die Gefahrenabschätzung trotz der 
rechtlich fragwürdigen Interventionen von GSF und BMFT nicht veröffentlicht hat. 

Von der Trocken- zur Nasslagerung 
Wann genau der Plan zur Trockenlagerung in der Asse aufgegeben wurde ist noch un-
klar. Im Jahr 1995 fiel offenbar die Entscheidung, die Asse nach Bergrecht zu schließen. 
Damit wurde die Zuständigkeit auf das Bundesforschungsministerium konzentriert. 
Wohl um die Jahrtausendwende fiel die Entscheidung, die Asse zu fluten. Aus dem tro-
ckenen „Versuchsendlager“ sollte eine Nasslagerung von Atommüll werden. Das Ein-
dringen der kontaminierten Lauge in Grundwasserhorizonte sollte durch „Strömungs-
barrieren“ verhindert werden. Die Auflösung des Carnallit sollte durch Einleiten von 
Magnesiumchloridlauge verhindert werden. Dabei hatten das Landesamt für Bodenfor-

                                                 
50 21. Parlamentarischer Untersuchungsausschuss - 35. - öffentliche - Sitzung am 25. Februar 2010 
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schung und das Oberbergamt noch 1993 in der Gefahrenabschätzung geschrieben, 
dass man die Asse keinesfalls fluten dürfe, weder mit Wasser, noch mit Magnesiumlau-
ge, noch mit einer anderen Flüssigkeit. 

Rüttgers und Merkel hatten die Anwendung des Bergrechts mit Gutachten untermau-
ert. Im Jahr 1997 wurde ein neuer Rahmenbetriebsplan beschlossen und die GSF be-
gann mit der Erarbeitung des Langzeitsicherheitsnachweises, der jedoch nie gelungen 
ist. Erst 2007 legte die GSF den Abschlussbetriebsplan für die Asse einschließlich eines 
Sicherheitsberichts mit Nachweis der Langzeitsicherheit bei der zuständigen Bergbehör-
de vor. Er wurde als nicht prüffähig zurückgewiesen. 

Im Jahr 2006 wurde die Anwendung des Bergrechts durch ein Gutachten des juristi-
schen Dienstes51 des niedersächsischen Landtages wieder in Frage gestellt. Die Klage 
einer Anwohnerin, die auf dieser Grundlage gegen eine Schließung nach Bergrecht 
klagte, war letztlich auch Anlass für die Gründung einer Begleitgruppe und für das öf-
fentliche bekanntwerden radioaktiver Laugen im Bergwerk Asse II. 

Staatsziel Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen 
Nach dem Regierungswechsel von 1998 begannen erneut Verhandlungen über einen 
Atomkonsens, die am 14.6.2000 zum Abschluss gebracht wurden. Damit wurde die 
Laufzeit der Atomkraftwerke auf 32 Jahre beschränkt und die Konsequenz aus dem 
Fehlen einer Option zur dauerhaft sicheren Lagerung von Atommüll und insbesondere 
von abgebrannten Brennelementen gezogen. Die Deutsche Umwelthilfe52 stellt 2010 in 
einem Gutachten fest: „Über fünfzig (!) Jahre nach Einführung des Atomgesetzes gibt 
es für abgebrannte Brennelemente, das heißt hochradioaktive, wärmeentwickelnde Ab-
fälle keine Entsorgungslösung. Die staatliche Schutzpflicht gemäß Art. 2 Abs. 2 und Art. 
14 Abs.1 GG verlangt jedoch einen effektiven Schutz vor den Risiken der friedlichen 
Nutzung der Atomenergie. Das schließt die Bewahrung vor Gefahren ein, die aus radio-
aktiven Abfällen resultieren. Art. 2 Abs. 2 und Art. 14 Abs. 1 GG gebieten damit eine 
effektive Entsorgung im Wege der Endlagerung. Nichts anderes ergibt sich aus dem 
gemäß Art. 20a GG gebotenen Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen auch für künf-
tige Generationen. Daraus wiederum folgt eine staatliche, die Endlagerung umfassende 
Entsorgungsvorsorgepflicht. § 9a Abs. 3 AtG konkretisiert diese Pflicht einfachgesetz-
lich. Dieser Pflicht ist der Bund im Hinblick auf hochradioaktive Abfälle bis heute nicht 
nachgekommen.“  

Weiter heißt es in der Zusammenfassung des Gutachtens: „Die von Beginn an prekäre 
Situation in der Asse II hätte niemals als Nachweis der Erfüllung der Entsorgungsvorsor-
gepflicht gelten dürfen. Nichts anderes gilt in Bezug auf den Salzstock Gorleben in An-
betracht des trotz jahrzehntelanger Erkundungsarbeiten fehlenden Eignungsnachweises 
und der Beschränkung des zudem offenbar nicht weiter verfolgten Planfeststellungsan-
trags von 1977 auf die Endlagerung schwach- und mittelradioaktiver Abfälle. Die Beja-
hung der so genannten Eignungshöffigkeit für den Salzstock Gorleben genügte – selbst 
wenn sie allein auf Grund fachlicher Kriterien zustande gekommen sein sollte - zu keiner 
Zeit den gesetzlichen Voraussetzungen der Entsorgungsvorsorgepflicht. Erst mit der 
Atomgesetznovelle von 2002 wurden Konsequenzen aus der ungelösten Entsorgungs-
frage gezogen. Die Betriebsgenehmigungen wurden befristet, insbesondere auch we-

                                                 
51 GBD, Verfahren zur endgültigen Schliessung der Asse, 14.3.2006 und Nachtrag 15.5.2007 
52 DUH, Ohne Endlager keine Laufzeitverlängerung – zur Rechts- und Verfassungswidrigkeit einer Laufzeitver-
längerung; Dr. Cornelia Ziehm, 2010 
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gen der ungelösten Entsorgungsfrage. Die Produktion radioaktiver Abfälle wurde auf 
die Menge begrenzt, die während der Restlaufzeiten anfällt. In einer Abwägung zwi-
schen den Vorsorge- und Schutzpflichten des Staates für das Leben und die Gesundheit 
seiner Bürgerinnen und Bürger einerseits und den verfassungsrechtlich geschützten Ei-
gentumsrechten der Betreiber andererseits hat der Gesetzgeber 2002 Regelungen ge-
troffen, mit denen der Betrieb von Atomkraftwerken nur noch für einen bestimmten 
Zeitraum hingenommen wird. Die Betreiber haben diese Beschränkung akzeptiert und in 
der mit der Bundesregierung abgeschlossenen Vereinbarung vom 14. Juni 2000 den so 
genannten Atomkonsens „als einen wichtigen Beitrag zu einem umfassenden Energie-
konsens“ bezeichnet.“ 
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